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NEWSLETTER

Sie wollen regelmäßig über interessante Themen und  
wichtige Neuerungen informiert werden?  
Dann melden Sie sich jetzt zu unserem Newsletter an:
www.kvhessen.de/newsletter

FORTBILDUNGSPROGRAMM

Seminare, Vorträge und interessante Veranstaltungen 
rund um Ihren Praxisalltag: Das bietet das Fortbildungs-
programm der KVH für Sie und Ihr Praxisteam. 
Informieren Sie sich unter:
www.kvhessen.de/fortbildungsprogramm

Bestens informiert

SUBSTITUTION ONLINE

Mitglieder, die Substitution abrechnen dürfen (bereits 
eine Genehmigung haben), informieren wir zu aktuel-
len EBM-Änderungen rund um die Abrechnung. Ärztin-
nen und Ärzte, die die Genehmigung erhalten möchten, 
informieren wir über Grundlagen und Voraussetzungen 
– inklusive FAQ zur Betäubungsmittelverschreibungs-
verordnung sowie Hinweisen zum Online-Meldeverfah-
ren.
www.kvhessen.de/abrechnung-ebm/substitution/
www.kvhessen.de/genehmigung/substitution

EBM-ÄNDERUNGEN

Der Bewertungsausschuss überarbeitet den 
EBM regelmäßig. Die KVH bereitet für ihre Mitglieder 
abrechnungsrelevante Infos dazu verständlich auf.
Informieren Sie sich unter:
www.kvhessen.de/ebm-aenderungen



Wenn Sie als Ärztinnen und Ärzte gesetzlich Versicherte substituti-
onsgestützt behandeln, müssen Sie sich dies von der KVH genehmi-
gen lassen. Danach können sie die Substitutionsleistungen des Ab-
schnitts 1.8. im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) abrechnen 
– und zwar je nach Bedarf und Voraussetzungen der Patientin oder 
des Patienten. Dieser Flyer informiert über alle Gebührenordnungs-
positionen (GOP) im Abschnitt 1.8 EBM und darüber, wie Sie die 
Leistungen kombinieren und abrechnen können (siehe Grafik).

ABRECHENBARE LEISTUNGEN 
ABSCHNITT 1.8 EBM

01949
Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger bei  
Take-Home-Vergabe gemäß § 5 Abs. 9 BtMVV

Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt, je Behandlungstag, 
höchstens zweimal in der Behandlungswoche  
(Kalenderwoche)

01950
Substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängiger nach den 
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses

Persönlicher Arzt-Patienten-Kontakt, je Behandlungstag

01951
Zuschlag zu den GOP 01949 und 01950 für die Behandlung an 
Samstagen, an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, am 24. und  
31. Dezember

01952
Zuschlag im Zusammenhang mit den GOP 01949, 01950, 01953 
oder 01955 für das therapeutische Gespräch

je vollendete 10 Minuten, höchstens viermal im  
Behandlungsfall

01953
Substitutionsgestützte Behandlung Opioidabhängiger mit einem 
Depotpräparat nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses

Nach mehrmaliger Verlängerung aufgrund der Coronapan- 
demie hat sich die Leistung etabliert und ist nun dauerhaft  
abrechenbar.

01955
Diamorphingestützte Behandlung
01956
Zuschlag zu 01955 / außerhalb der Öffnungszeiten
01960
Konsiliarische Untersuchung / Beratung
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BEISPIEL: IM AUSNAHMEFALL 01949 NEBEN 01950

In diesem Beispiel fand ein täglicher Arzt-Patienten-Kontakt statt und am Mittwoch ein therapeutisches Gespräch.

In diesem Beispiel fand am Montag der Arzt-Patienten-Kontakt statt zur Take-Home-Vergabe, am Montag darauf zusätzlich ein therapeutisches Gespräch.

Bei diesem Take-Home-Patient fand am Montag und Freitag der Arzt-Patienten-Kontakt zur Take-Home-Vergabe statt, am Dienstag ein therapeutisches Gespräch.

Diese Patientin oder dieser Patient erhielt Montag, Dienstag und Mittwoch sein tägliches Substitut bei einem Arzt-Patient-Kontakt, am Mittwoch 
gab es einen Arzt-Patienten-Kontakt zur Take-Home-Vergabe aus medizinischem Grund, der in Feldkennung 5009 eingetragen werden muss.

* NUR gültig mit medizinischer Begründung in Feldkennung 5009


